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Rigsmarskalk Körbitz’s Sendelse til G-ottorp 1669.
Meddeelt af A. Crone, Sognepræst til Herrested.

1 Ravnholt Arkiv gjemmes Geheimeraad Kristoffer Sehestedts 
efterladte Papirer. I sine forskjellige Tjenester som Hof
junker, Overskjenk, Hofmarskalk, Amtmand i Skanderborg, 
Krigskommissarius og Admiralitetsraad blev han hyppig brugt 
i diplomatiske Sendelser. Kørbitz blev Hofmarskalk 1658 
og var det til 1660, da han blev Rigsmarskalk. Kristoffer 
Sehestedt fik nu hans Post og vedblev at staae i et for
troligt Forhold til ham. Der findes ogsaa i Arkivet en af 
Kørbitz selv forfattet Levnetsbeskrivelse.

Relation de dato d. 28 Augustj A. 1669, betrf: Jhrer Excellenz 
des Herren Reichßmarschall von Körbitz Gottorfische Reyse 

wegen der Tunderischen Commission.

Allerdurchleuchtigster Großmächtigster König,
Demnach obliegender alleruntertähnigsten Schuldigkeit 

? nach Jch zu gehörsambster Folge Ewrer Königl: Maytt: mir 
beygelegten allergnedigsten befehlß den 6 dieses von Copen- 

h hagen abgereyset bin, erreichte Jch noch selbigen Tagh 
Nyburg, den negstfolgenden Sonderburg und den dritten 

® Rendeßburg, woselbst Jch unter dem Schein und Vohrwandt, 
alß ob es mir von Ewrer Königl: Mt: allergnedigst anbe
fohlen, umb derogestalt desto beßer meine fürhabende Got- 

® torffische Reyse zubemänteln, den 9 Ejusdem die newangelegte 
Wallarbeit sähe, ferner darauff den Herren General Maior 
Rusium, welcher eine Zeitlang gar unpäßlich und bettlägerig 
gewehsen, ansprach, und des abends spähte beym Tohr-
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schließen mich wieder auff den Wegh nach Gottorff begab, 
d ließ mich des negstfolgenden morgenß, war der 10, bey Jhrer 

Hoch Fürstl: Durchl: durch den Capitain von der Guarnison 
Johan Christian von Körbitz, weilen derselbe eben dazumahl 
mit und nebenst dem Herren Cammer Juncker Lindenau mir 
eine Visite gaben, gebührende anmelden, der dann nicht 
alleine im nahmen Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: mir wieder 
hinterbrachte, wie nemlich Jhr meine ankunfft gar angenehm 
sey, und daß Sie mich zusprechen verlangten, sondern es 
sendeten auch dieselbe kurtz hernach etwa umb 11 Vhr 
gegen Mittag dero Kutsche mit 6 Pferden herunter für das 
Wirtshauß, in welcher ich zusambt ietz besagten beyden 
Cavalliern auf das Schloß fuhr, in dem vohrder Platze ab
stieg, und mich in das negst dem Kirch Saal accommodirte 
und mir gezeigete Gemach verfügete. Alß ich aber kaum 
eine halbe viertel stunde daselbst gewuhsen, kam der Herr 
Hoffmarschall von Tettau, und höhlte mich zu Jhrer Hoch 
Fürstl: Durchl:, die mich in ihrem Vohrgemache empfingen, 
und in dero eigenes Zimmer führeten. Die Proposition, so 
ich bey deroselben ablegete, bestand ohngefehr darinnen, daß, 
nachdehm Ewrer Königl: Mt: meine Wenigkeit in einigen 
dero angelegenheiten in diese Fürstentühme abgefertiget, 
hetten so wohl dieselbe alß dero Fraw Gemahlin Königl: Mt:, 
beederseits Königl: Hoheiten und die Königl: Prinzeßinnen 
mir allergnedigst aufferleget, Jhrer Hoch-Fürstl: Durchl: 
Residenz nicht vohrbeyzureysen, sondern mich bey deroselben 
anzumelden, allerseits respective Freund-, Vetter- und Väter
lichen, auch muhm- und mütterlichen, Freund-, Schwäger-, 
Brüder- und Schwesterlichen grüß, mit was Sie sonsten mehr 
an liebe und guhten vermöchten, abzulegen, nach Jhrer 
Fürstl: Durchl: und dero hertzvielgeliebtesten Gemahlin Hoch 
Prinzeßl: Durchl: erwiinschenden guten gesundheit mich mit 
Fleiß zuerkündigen, und dabeneben dieselbe zuvergewißern, 
zuforderst von Jhrer Jhrer Königl: Königl: Mt: Mt: und dann 
beyderseyts Königl: Hoheiten, sambt Königl: Hoch Prinzeßl: 
Durchl: beständigen unverenderlichen auffrechten und getrewen 
affection, und dehnen darauß zu iederzeit entspringenden 
würcklichen effecten, wovon dann die mir zugestelte Hand
brieflein, welche ich mit geziehmenden respect hiermit wolte
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übergeben haben, ein mehrerß zeugniß würden geben können. 
Jhre Hoch Fürstl: Durchl: beantworteten solches selbst in 
sehr civilen termen, und unter andern contestirten mit gar 
nachtrucklichen vielen Wohrten die schuldige und Söhnliche 
observanz, welche Sie zu Ewrer Königl: Mt: trügen, und 
dannenhero nichts hohers verlangeten, denn nur durch dero 
gehorsamliches Comportement in Ewrer Königl: Mt: Hoch
schatzbahren Königl: und Väterl: Gnade sich zuerhalten, wie 
nicht weniger durch bezeugung aller Freund-, Vetter- und 
Söhnlichen gantz begierigen dienste sich von deroselben und 
hohen Hauses anitzo vergewißerten affection capabel zu
machen. Diesem nachbegehrten Sie. daß ich mit Ihr zu 
dero Gemahlin folgen solte, führeten mich auch so forth 
durch dero Schlaff Cammer, die kleine Wendeltreppe hinauff, 
zu ietzt Höchstgeehrter Prinzeßin, bey welcher Ich gleichfalß 
die gewöhnliche Curialia ablegete, und die bey mir habende 
handtbriefflein überreichete. Jmmittelst wurde in dero Vohr- 
gemache angerichtet und Taffel gehalten, dabey zimlichen 
starck getruncken, und Ew: Königl: Maytt: hohe Gesundheit 
zum offtern repetiret; nach deren Endigung wolten Jhre 
Hoch Fürstl: Durchl: mich nicht quitiren, sondern verblieben 
noch eine lange zeit im Fenster mit mir stehen, und conti- 
nuirten mit kleinen glehsern immerforth zutrincken, biß etwa 
gegen 4 Vhren des Nachmittags, da Hertzog Ernst Günther 
und seine Gemahlin sich anmelden und sagen ließen, daß 
Sie gleich itzo auff dem Wege begriffen weren, Jhrer Hoch 
Fürstl: Durchl: und dero Fraw Gemahlin anzusprechen. 
Jmmittelst, und weil dieße nachricht einlieff, fingen mehrhoch- 
geehrte Jhre Durchl: von unterschiedenen und zwar denen 
Materien, so größesten teihlß die iüngsthin respective zue 
Tündern und Rendeßburg fürgewesene Commisssiones con- 
cernirete, zu discuriren an, alß wornach ich Verlangen trueg, 
und gleichsam wünschete, daß Sie auff die bahne kommen 
und von deroselben gereget werden möchten, umb dadurch 
desto beßer und füglicher zu meinem intent zugelangen. 
Weil ich woll sähe, daß es weder der orth noch die zeit 
war, mit Jhre Hoch Fürstl: Durchl: hierüber weitleüfftig zu 
raisonniren, alß beantwortete Jch daßelbe nur mit wenigen, 
in so weit ich pro tempore dienlich erachtete, und begehrte
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dabey gantz inständig, ob Sie mir eine Stunde des negst 
folgenden tages, oder zu welcher zeit es deroselben beliebig 
fallen konte, benennen wolten, so verhoffte Jhrer Hoch Fürstl: 
Durchl: information von allen und ieden desiderirenden 
Puncten zugeben, nachfolgendes auch auf dero genehmhal- 
tung mit ihrem Ministro, dem Herren Præsidenten, hierüber 
zuconnnuniciren, welches Sie sehr woll auffnahmen und sich 
erklehreten, des uegstfolgenden morgenß mich zu sich erfor
dern zulaßen, mit weiterer contestation, wie es ihr sonders 
lieb sein solte, wann ich mit dem Herren Præsidenten hierauß 
auch reden würde.

£ Den 11 Ejusdem wurden Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
verhindert mir die gnädigst vertröstete Audiens zugeben, 
teihlß wegen der vohrmittags Predigt, nach deren Endigung 
Sie strax zur Taffell gingen, teihlß wegen der den nach
mittag umb 2 Vhr von Hamburg ankommenden und nach 
Copenhagen wieder abgehenden Post, erinnerten sich iedoch 
aber bey der Abendmahlzeit dero versprechenß, und befühlen 
einem von dero Cammer Jupekern, Sie des folgenden mor-

4 genß daran zuerinnern, gestalt ich dann selbst auf den 12 
solches durch den Herren Cammer Juncker Reichel tuhn 
ließ, nachdehm Jhre Hoch Fürstl: Durchl: in der intention 
und Meinung, einen Hirsch zuschießen, des morgens gar 
früehe außgeritten, und fast zugleich mit dero Fraw Mutter 
und Herren Bruder, dem Bischoff zu Lübeck, welche Jhrer 
Hoch Fürstl: Durchl: zubesuchen von Husuinb arrivirten, sich 
etwa gegen 9 Vhren wieder eingefunden hetten. Alß nun Jhre 
Hoch Fürstl: Durchl: mir soforth besagte Audienz verstat- 
teten, richtete ich die Proposition dergestalt ein, daß ich 
die wieder mir allergnedigst erteihlten instruction zuletzt 
angeführte puncta zuerst fürtrug, und zwar 1. wie man in 
der Sache mit Hertzog Jochim Ernstes Fürstl: Gnad:, weil 
derselbe sich der so wohlbedächtlich ergangenen Keyßerl: 
Verordnung, die von so vielen Chur Fürsten trewlich ge- 
rahtene reassumirung der Commission betreffende, keines 
weges zu submittiren gesinnet wehre, nunmehro verfahren, 
und ob man nicht die Execution auch auff gedachtes Hert- 
zogs ämbter, gleich ohnlengst auf den adel-gühtern ge
schehen, desto ehender verhengen solte, weil Jhre Fürstl:
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Gnad: durch sotahne dero Wieder setzligkeit den Keyßerl: 
geheimbten Rath, in dem Er denselben fast öffentl: einer 
partialität beschuldigte, nicht wenig chocquiret, und dannen- 
hero aller apparenz nach schlechte assistenz von ihme zu- 
gewarten hette, alß auch sonst, daß Ew: Königl: Maytt: und 
Jhre Hoch Fürstl: Durchl: competirendes Jus collectandi 
dadurch zubestähtigen, und also zuversuchen, ob dergleichen 
Mitteil bey ihme nicht mehr alß die bißanhero gebrauchte 
gütliche Wege verfangen möchten. 2d0 Was doch etwa bey 
der so sehr angefochtenen Weserzoll und 3ti0 der langver
weilenden Alternationssache, deßgleichen 4t0 bey denen von 
der Röm: Keyßerl: Maytt: auf ietzigen annochwehrenden 
Reichßtage zu Regenspurg begehrten Römer Monahten zu- 
tuhn und resolviren sey.

Jhre Hoch Fürstl: Durchl: antworteten hierauff anfenglich 
generaliter, daß Sie nemlich nicht zweiffelten, Ew: Königl: Mt: 
von Selbsten dero Hocherlauchten verstände nach schon wißen 
würden, was bey einen und andern dießen Puncten zutuhn 
und resolviren sey, und würden Sie für ihre Persohn sich 
allemahl gerne in freund Vetter- und Söhnlichen gehorsam 
Ewerer Königl: Maytt: Höchstvernünfftigen sentements con- 
formiren, iedoch wolten Sie diesen allen, so ietzt erwehnet, 
weiter nachdencken und durch dero Herren Præsidenten ihre 
Meinung mir wißende machen. Nacligehendß begunten Hoch
gedachte Jhre Hoch Fürstl: Durchl: gleichwoll in specie, und 
zwar was den ersten und letzten Punct betrifft, auch etwas 
zudiscuriren und gedachten, daß, alß die iüngste execution 
von den Plönischen ämbtern were auffgehoben worden, 
sey daßelbe nur vor Ew: Königl: Mt: seithe alleine ge
schehen , die Jhrigen aber, so zu solchem Ende sich 
alda auch befunden, wehren (weilen Sie nichts davon 
gewust hetten, und also die benöhtigte ordre nicht stellen 
können) beliegen blieben, dannenhero Jhr dann die Schuldt, 
alß ob Sie die fürnehmbste Ursache zu solcher Execution 
gewehsen, von Herzog Joachim Ernsten fast alleine beyge- 
leget werden wollen. Vermeinten sonst, daß man zu solcher 
Execution und deren abermahligen verhengung genueg be
fuget seye, alleine befürchteten Sie, daß Hochgedachter Hert- 
zog wieder sehr zulamentiren, und so wohl bey dem Keyser
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alß denen annoch zu Regenspurg versandeten Ständen sich 
hefftig zu graviren beginnen, ia müglich von diesen letzten 
woll beyfall erlangen würde. Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
erwehnten auch noch ferner weit der obbesagten Commission 
und hiehlten dafür, daß Jhre Keyßerl: Mt:, weil Sie solche 
einmahl erkennet, wohl dabey verbleiben, und Herzog Jochim 
Ernstes dawieder führende protestationes nicht sonderl: in- 
tendiren würden, alleine es wehre nichts desto minder hier- 
bey zubesorgen, daß wann schon dieselbe reassumiret werden 
solte, solche doch wie vorhin unfruchtbar abgehen dürffte, 
daferne man nicht auff dieser seithe resolvirete, Ein, wo 
nicht gar zweymahl Hundert Taußent Rthlr mehr alß letzt 
gebotten zue offeriren. Die von Jhrer Keyßerl: Maytt: be
gehrten Römermonahten anreichende, da gingen Jhre Hoch 
Fürstl: Durchl: gedancken dahin, daß Ew: Königl: Maytt: 
und Sie sich davon nicht würden eximiren und entbrechen 
können, sondern man würde es gleich andern einwilligen 
müßen, weil wiedriges falß zubefahren, daß es von den Keyser 
und Ständen nicht woll auffgenommen werden, ia beydes in 
die Weserzoll und Alternationssache schaden, und mehrere 
Contradictiones verursachen möchte. Alß dieses nun geredet, 
erinnerte Jcli Jhre Hoch Fürstl: Durchl: an dehme, so die
selbe die vohrigten Tage zu zweyen mahlen, alß man schon 
zimblich starck getruncken gehabt, zuerwehnen gnäd: be
liebet, und wie ich mich iedeßmahl untertähnig anhdschig 
gemachet, deroselben genüeghaffte information von allen und 
ieden, so Sie dazumahl desideriret hetten, zugeben, mit ge- 
horsambster bitte, daß Sie die gedult, solches zuhören, ha
ben und nehmen wolten: wozu Sie sich dann gar willig und 
begierig erwiesen, und stellete Ich darauf zu anfangß das 
kürtzeste möglich dasienige für, was bey der in iüngst ab
gewichenen Herbst vohrgewehsenen Commission zu Tündern 
fürgekommen, und in verschiedenen Puncten, wovon aber die 
Fünfe Haubt Puncta sein, auß welchen die andern herfließen, 
bestanden, nemlich 1. der Rittebüllischen Waßerlöhsung und 
der von Fürstl: Seithe prmtendirenden communion. 2. der 
austerfangß, die Huntkie genandt. 3. die Grentze bey List 
und einseitig gesetzte Pfähle, worauff Jhre Fürstl: Durchl: 
Zeichen und nähme gehauen. 4. der Sieben kirchen, alß
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Tündern, Ubierre, Abel, Höyer, Horpstedt, Schatz und Breide, 
zum Stifft und Bistuhm Ripen allezeit gehörigen, nunmehro 
aber etzliche wenig Jahre dem Bischoff daselbst verneinten 
visitation, und dann 5. Eines Fürstl: zu Osterby wohnenden 
baurens prætendirenden Juris compascui in den Meel Tonde- 
rischen Hoff Felde. Welches alles Punctweise nebenst Ewrer 
Königl: Mt: wohlgegründet:r gerechtigkeit der Sache, und 
daß dero Commissarien bey so Clären Rechten und befundener 
warhafften beschaffenheit auff keine andere weise alß ge
schehen hetten votiren können, Jch Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: 
so, wie es dazumahl die zeit leiden konte, zu deduciren mir 
angelegen sein ließ, dabeneben auch mich anheischig machte, 
die Carthe, welche Ewre Königl, Maytt: von einem Jnge- 
nieur mit Fleiß verfertigen laßen, und darauß fürnehmlich 
der ersten dreyen Puncten situation und beschaffenheit sehr 
woll zuerkennen stunde, Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: zuzeigen. 
Hierauf nun ließen sich dieselbe in antwort vernehmen, wie 
daß Jhr der ersten beyden Puncten beschaffenheiten vorhin 
einigermaßen bekant wehren, nicht allein auß der ocular 
inspection, so Sie hiebevohr an den öhrtern quæstionis ge
nommen, sondern auch auß einer Carthe, so noch dero Herr 
Vatter Sehliger gedechtniß machen laßen; Sie konten aber 
auß beyden, so wohl alß andern documenten, sambt der 
Jhrigen relation, so Sie verhofften warhafft zusein, anders 
nicht'urteihlen und abnehmen, alß daß Sie ia beyde zu der 
prætendirenden Communion und zu dem austerfange berech
tiget weren. Von der Gräntze wüsten Sie dieses, daß die
selbe an dem ohrte, da die Pfähle gesetzet, von so vielen 
Leuthen mit so teuhren Eydtschwuren bekrefftiget und be- 
stähtiget were. Von den nahmen aber, so auff die besagten 
Pfähle gehauen sein solten, hetten Sie keine völlige infor
mation. Wie es mit der visitation der Kirchen zuhalten, 
wiese der zu Copenhagen 1658 auffgerichtete recess klaer 
genueg auß. Sie wolten iedoch davon und allen andern 
übrigen Puncten behörige weitere information nehmen, und 
dero Præsidenten mit vohrbesagten documentis, so zur be- 
haubtung ihrer Jurium gehöhreten, zu mir senden, umb 
mit mir weiter hierüber zuconferiren. Unterdeßen erkenneten 
Sie billig mit geziehmenden danck, daß Ewere Königl: Mt: Jhr
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die rationes, worauf etwa dieselbe sich hierinnen gründeten, 
communiciren laßen wollen, und versicherten Sie dabeneben, 
daß Sie allemahl Ewrer Königl: Mt:, so wohl hierinnen, alß 
sonst, mit Söhnlichen gehorsamen respect und observanz 
würden und wolten begegnen, ia iederzeit gerne tuehn und 
verrichten, was zu dero Wollgefälligkeit gereichen, und in 
so weit dero Jura nur immer zulaßen, wie imgleichen bey 
Jhrer posterität verantwortlich fallen könte, gestalt Sie dann 
hiebevohr verhoffentl: schon hievon, und noch ohnlengst bey 
der zu Kendeßburgh fürgewehsenen Commission (so aber, 
und welches Sie beklagten, nicht vollenzogen worden) ver
schiedene Proben gegeben; lebeten auch im übrigen ihres 
ohrtes vergewißert, daß Ewere Königl: Mt: ein anders, und 
so etwa wieder die Jura stritte, nicht begehren, sondern viel
mehr in gnädigster consideration, daß Sie dero Prinzeßin 
Jhr zu einer Gemahlin gegeben, des Gottorffisehen Hauses 
interesse das Jhrige sein laßen, und dafür Freund Väterl: 
und gnädige Sorge tragen würden. Jch replicirte hinwieder 
und bestähtigte Jhre Hoch Fürstl: Durchl: in der zu Ewrer 
Königl: Mt: gesetzten guten confidence, mit angehengter Ver
sicherung, daß gleich wie dieselbe niemahlß geintentionirt 
gewesen, Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: Jchtwas anzumuhten, 
so dero Hauses rechten und gerechtigkeiten zuwieder lauffen 
könte, alßo hetten Sie auch von deroselben eine gleich- 
meßige opinion gefaßet, und hiehlten gewiße dafür, Jhre 
Durchl: würden dehme nicht zuwieder sein, was in der raison 
selbst und aller billigkeit bestünde; dahin dann mit Fueg 
gezogen werden konten, nicht allein die vohrerwehnten 5 
streitigen Haubt Puncten, so ich vorhin deduciret, und Ewrer 
Königl: Mt: gerechtsam erwiesen hette, sondern auch all das 
ienige, welches zu Rendeßburg und darnach alhie zue Gottorff 
vohrkommen, auch abgefaßet und zu Papier gebracht; daß 
es aber von den Königl: Herren Commissarien nicht accep- 
tiret und vollenzogen worden, rührete dahero, daß man bey 
dieser Fürstl: Canzeley in das concept eine Clausul einge- 
rücket, so nicht in controversiam kommen, und dannenhero 
dafür gehalten, daß es eine unnöhtige Sache, und davon in 
ihrer instruction nichts enthalten were, weßhalber ihnen alß 
dienern nicht gebühren wollen, besagte clausul inseriren zu-
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laßen. Womit ich wieder meinen ab tritt nahm und mich in 
mein gemach verfügete. Im außgehen nun befühlen Jhre 
Hoch Fürstl: Durchl: einen von ihren leuhten, daß der Herr 
Præsident zu deroselben kommen solte, so auch alßbald 
geschähe. Etwa eine Viertel stunde hernach, und zwar halb 
11 Vhr, kam wohlbesagter Minister zu mir, und nachdehm 
die gewöhnliche beneventation, und was derer mehr anhengig, 
von beyden teihlen geschehen, beklagete Er die kiirtze der 
zeit, und daß es bereits gegen die mittagßmahlzeit anliefe, 
welche dann schwerlich verzögert werden würde, weil Er 
verstanden, daß sein gnädigster Herr bey dem angenehmen 
Wetter im Tiehrgarten zu Mittage speysen, und seine Gäste 
bewihrten wolte; allermaßen auch erfolgete, so daß Jhre 
Hoch Fürstl: Durchl: mich kurtz darauf, umb mit deroselben 
hinauß zufahren, fordern ließen; davon ich mich anfangß zu 
entschuldigen versuchte, solches aber gar nicht erhalten 
konte. Dannenhero und weil ich vernahm, daß Jhre Hoch 
Fürstl: Durchl: mit allen anwehsenden meiner im Kirchsaale 
wartete, Jch genöhtiget wurde von der Conference für dieß- 
mahl abzubrechen, mit bitte, daß der Herr Præsident mir 
vergönnen möchte, den negstfolgenden Freytagh, Vohrmittag 
umb 7 Vhr, zu ihm in sein Hauß zukommen, umb alda desto 
beßer über eines und anders, wovon ich seinem gnädigsten 
Herren ouverture gegeben, im vertrauen zuconferiren, wel
ches er aber in alleruntertähnigsten respect von Ewrer 
Königl: Mt: keines weges zustatten wolte, dabey auch sich 
zum allerhögsten entschuldigte, daß er den vohrernenten an
dern Tagh, weil Er den Herren Medicis belobet, einige Art- 
zeney zugebrauchen, mir nicht würde auffwarten können, 
sondern es biß den Sonnabent verschieben müste.

Jnzwischen, und da die Mahlzeit mit einem zimlichen 
starcken Trunck geendet war, überkam ich abermahl auf 
selbsteigene veranlaßung Jhrer Hoch Fürstl: Durchl:, nach- 
dehm Sie mich in dem Lusthause in etwas zur seithe und 
å part geführet, auch von denen wohlbekanten streitigen 
Puncten zu discuriren angefangen, gelegenheit, ein und an
dere ration den vohrigten annoch beyzutragen, umb dadurch 
desto clahrer zuerweisen die guten fundamenta, so Ewere 
Königl: Mt: haben, bey deme zuverbleiben, was dero Commis-
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sarien votiret hetten. Jhre Hoch Fürstl: Durchl: militirten 
dahingegen für die Jhrigen und vermeinten, daß Sie nicht 
unrecht votiret haben, und deßhalber zubeschüldigen sein 
würden. Jch replicirte, wie nemlich meine gedancken dahin 
nicht gingen, der Fürstl: Herren Commissariorum vota zu 
corrigiren, viel weniger selbige einiges unrechts zubeschüldigen, 
in dehme ich der unsrigen ihre defendirete. Jhrer Hoch Fürstl: 
Durchl: were gar woll bekant, daß offters in einem Collegio die 
votadifferireten, und etzliche von einer Meinung sein, die andern 
aber das Contrarium statuiren konten. Hierauß aber wolte nicht 
folgen, daß deßhalber die ienigen, so in contraria opinione 
wehren, unrecht tähten, welches dann Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
mir zustunden; und erwehnten ferner, daß Sie anfangß, und 
da ich heute vohrmittage von ihr gangen, fast halb Melan
cholisch gewehsen, alß Sie von mir verstanden, daß in keinen 
einigen von den streitigen Puncten Jhr beyfall gegeben, son
dern alle für Ewere Königl: Mt: alleine behaubtet werden 
wollen, insonderheit auch der Austerfang, wobey Sie doch 
allemahl zur helffte participiret; verhofften auch, daß der
selben inß wenigste dieses annoch inß künfftige verbleiben, 
daferne über verhoffen ihr solche ia nicht ganz zugestanden 
werden solte; auf welchen fall Sie sonst der Freund Söhn- 
und dienstl: Erbiethens wehren, sich gegen Ewere Königl: Mt: 
zur abfolge so vieler Austers, alß Sie etwa zu dero behuef 
nöhtig, zuverpflichten. Diesem negst kamen Sie auch von 
dem Opman zurehden, und begährten Ewrer Königl: Mt: ge
dancken davon zuwißen, ob Sie etwa geneigt zu einem von 
den fürgeschlagenen Fürsten, oder daß man eß auff Univer
sitäten zu decision verschicken, oder auff andere zulängliche 
mittel unter sich selbst abtuehn solte; wie Sie dann solches 
alles, mit was differentien sonst auch mehr uneröhrtert weh
ren, zu Ewrer Königl: Maytt: Freund Vetter- und Väterl: 
disposition verstellet haben wolten. Diesem nach kunte ich 
nicht unterlaßen, die ietzt angeregte Pöste wegen des Auster- 
fangß und ihrer Fürstl: Durchl. beygefügetes Erbiethen, auf 
solche maaße zubeantworten, wie mir gar woll wißende, daß 
Jhre Hoch Fürstl: Durchl: biß hieher, da nemlich der orth 
qusestionis, die Huntkie genant, in controversia und Streitig
keit zwischen beyden respective Königl: und Fürstl: Herr-
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schafften gekommen, zur helffte zu participiren praetendiret 
hetten; alleine itzo, da man suchte vermöge der beyden re- 
cesse, des Copenhagischen und Glückstädtischen;, alß die von 
Fürstl: seithe offt allegiret würden, dieße differenz mit andern 
mehr gäntzlich abzutuhn, und auß dem wege zureumen, 
wüste ich nicht, ob die participation zur helffte würde stath 
haben können, bevolirauß da Ewere Königl: Maytt:, wie in 
den übrigen 4 streitigen Puncten, also absonderl: in diesen, 
ratione situationis, und da der mehrbesagte Austerfangh 
ohnstreitig in Ewrer Königl: Mt: Lister Fiordß Strömen, weit 
neher an der Jnsul List, alß einzigen Fürstl: gründe, wie der 
augenschein Sonnenclahr außwiese, gelegen, so wohl gegrün
det, daß von allen unparteyschen der orth quaestionis Ewrer 
Königl: Maytt: würde zuerkennet werden müßen; wannenhero 
ich auch fast sehr zweiffelte, daß Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
angehengetes Erbiehten wegen des verpflichts von so viel 
Austers, alß Ewere Königl: Mt: nöhtig, behaglich fallen 
würde, in ansehung es nicht so viel umb die Austers oder 
den davon entstehenden nutzen, alß vielmehr umb das regale 
deroselben zutuhn sey. Betreffende den Opman und die 
denomination deßelben, da stunden Ewere Königl: Mt: gänz
lich in denen gedancken, daß, was die streitigen 5 Puncte 
concernirete, dieselbe von unterschiedenen naturen wehren, 
davon einige, und zwar die drey ersten, eine vollkomliche 
genaue und exacte besichtigung requirirten, weil ohne dero
selben darin nichts getahn werden könte; bey einigen, alß 
den 1 und dritten, der streitigen gräntz Pfähle betreffend, 
und welcher gestalt damit verfahren worden, Jtem das von 
einem Fürstl: bauren praetendirete Jus compascui, erforderten 
die Wißenschafft im lohebuche (?), umb darnach eines und 
anders zuexaminiren und ferner zuentscheiden. Nun aber 
were nicht zuvermuhten, daß ein Fürst in eigener Persohn 
dergleichen Reyse über sich nehmen, geschweige daß es 
überauß kostbahr fallen würde; geschehe es aber durch seine 
subdelegirte, so müste man vermuhten, daß Sie solche leuhte 
schickten, die keine Wißenschafft und kendtniß hetten, weder 
von Teichen, Tämmen, Siehlen, Schleusen und dergleichen, 
noch auch von den lourechte, also daß es lange zeit erfor
dern würde, ehe Sie davon gründliche und genueghaffte in-
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formationes, so wie es der Sachen beschaffenheit erforderte, 
erlangeten; immittelst lieffen die Vnkosten, so bereits vorhin 
biß zu 10000 Rthlr: gestiegen, ie höher und mehr auff, den 
armen Untertahnen zu Last und Schaden. Auff Vniversiteten 
die offternenneten streitigen Posten und die darinnen gegen 
einander gewechßelte Satzschrifften und Acta zuverschicken 
und deren decision darüber einzuhohlen, sehen Ewere Königl: 
Mt: auch nicht, daß es füglich geschehen konte, sintemahl 
den guten leuhten auff den teutschen vniversitäten es an 
eben derselben kendtniß und Wißenschafft mangelte, was 
zuvohr gemeldet und bey den Fürstl: subdelegirten deside- 
riret worden. Jch erinnerte mich zwar, daß Jhre Hoch 
Fürstl: Durchl: in dero iüngsten an Ew: Königl: Mt: abge
laßenen antwortschreiben vohrgeschlagen, die Landt Cauthen, 
worauß status controversiæ, so wohl alß die situation der 
öhrter zuerkennen, den Actis beyzufügen, alleine, gleich wie 
es anfänglich große difficultet geben würde, ehe man sich 
zu beyden teihlen wegen der Landt Carthe vereinigen konte, 
also stünde auch ferner zubesorgen, daß die Herren Doc- 
tores wenig damit gediehnet sein würden, weil Sie an den 
öhrtern ganz unbekant wehren, auch niemandes hetten, 
der inß wenigste von allen und ieden umbständen unter
richt geben könte; diesem nach hielte ohnmaßgeblich 
dafür, das letzte, wen man nemlich sich unter einander 
selbst vergleichen tähte, das beste und vohrträgligste sein 
möchte. Jch konte Jhre Hoch Fürstl: Durchl: versichern 
von Ewerer Königl: Mt: hiebey führenden guten intention, 
und daß Sie an ihr nichtes erwinden laßen; ia, da auch 
etwa eine weitere zusammenschickung von Jhrer Durchl: 
beliebet werden solte, Ew: Königl: Mt: nicht unabgeneigt 
sein würden; gestalt ich dann beydes hierüber und allen 
andern Puncten noch weiter mit dem Herren Præsidenten 
auff negstkünfftigen Sonnabent, weil er morgen medicinirete, 
conferiren, und alßdann Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: resolu
tiones und Meinung, sambt meiner abfertigung und gnedig- 
sten Erlaßung von demselben einwarten wolte.

Jhre Hoch Fürstl: Durchl: gaben hierauflf nicht undeut
lich zuvernehmen, daß ihr das letzte, nemlich die zusam
menschickung gefiehle, erinnerten aber das dabey, daß alß-
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dann nebenst diesen 5 streitigen Puncten alle andere übrige 
differenzien mitabgetahn werden müsten, und weil Sie zugleich 
gedachten, daß Sie dero Præsidenten befehl gegeben, den negst- 
folgenden Montag auf eine Commission zuverreysen, also daß 
er mit zimlichen affairen belahden, so selbst nähme ich es 
halb und halb für eine entschuldigung auf, und machte mir 
fast die gedancken, daß sich der Herr Præsident vielleicht 
gerne mit diesen Sachen verschonet sehen wolte.

? Den 13 ist nichts passiret, so anzumercken meritirte, 
außer daß ich zu dem Herren Præsidenten gegen abend ge- 
schicket, und nebenst andern zuentbiehtungen Nachfrage 
und dergleichen nochmahlß zu einer visite des folgenden 
morgens umb 7 Vhr mich anmelden laßen, so er aber aufs 
höfligste refusiret, und darhingegen sich erbotten, genomme
nen abschiede nach sich bey mir einzutinden, etwa umb 8 
Vhr ins lengste, weil Er zuvohr bey seinem gnedigsten Her
ren aufl’warten muste.

li Den 14 kam wollermelter Herr Præsident zu mir. mit 
welchem ich soforth zu conferiren anfing in derselben Ord
nung, wie meine proposition bey Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
gewehsen und schon vorhin benennet worden. 1. Wie etwa 
mit Hertzog Jochim Ernsten zuverfahren, und ob nicht die 
Execution auf seine ämbter zuverhängen; dabey Er dann 
anfänglich weitleüftig Ewere Königl: Maytt: und seines gnä
digsten Herren gute befugniß zu der besagten Execution de- 
ducirte, und darnegst zuverstehen gab, daß ietzt Hochgeehr
ter Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: wie auch seine wenige ge
dancken unvohrgreifflich dahin gingen, daß es nöhtig sein 
würde, ie ehe, ie beßer, des scriptum zum Truck zubefor- 
dern, so der Herr Stadthalter von Gabel ihm iüngsthin com- 
municiret, und welches er sehr nerveus und fundamental be
funden, in dehm der Concipient sich durch des Plönischen 
weitleüfftigkeit nicht verführen ließe, sondern simpliciter und 
succincte bey den Haubtfundamenten, darauß die ganze Sache 
unschwer zuerkennen stünde, verbliebe, solches nachgehen- 
dest an Jhre Keyßerl: Mt: und nach Regenspurg zusenden, 
mit einem Schreiben, darinnen man dem Keyser noch, wie 
schon vorhin geschehen, zu gemühte führete Hertzog Joachim 
Ernstes tergiversationes und außflüchte, bloeß und alleine
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die zeit zugewinnen und sich von denen Jhme ohnstreitig 
obliegenden collecten zuentziehen, mit weiterer anzeigung, 
daß, weil diesem wercke derogestalt nicht lenger nachgesehen 
werden könte, so hette man ein für allemahl besagtes scrip
tum publici Juris machen und solches Jhrer Keyßerl: Maytt: 
zu desto beßerer information zusenden wollen, der zuver- 
läßigen Hoffnung, daß alle unparteysche und unpassionirte 
die Königl: und Hoch Fürstl: befugniß zu den Collecten 
darauß Sonnen Clahr erkennen, dieselben auch niemand ver
den cken würden, wann Sie nunmehro nach so langer ver
geblich exercirter gedult ihre wollfundirte Jura durch die 
Execution behaubteten, welche alßdann auch so forth darauf 
erfolgen konte.

2do discurirete Er gleichmeßig gar außführlich von der 
Weser Zollsache und brachte unter andern diese quæstiones 
auf die bahn. Erstl: ob es nicht beßer wehre, eine ansehn
liche summ am geldes da für zunehmen, und von der Rente 
nachgehendest die darauf hafftende onera abzuhalten, oder 
ob fürs andere man sich bemüehen solte, gedachten zoll von 
den Allodial Erben ganz an sich zuhandlen, da für haltend, 
Sie würden sich zur billigkeit verstehen, allermaßen Sie woll 
bey der Fürstl: Anhaltischen Fraw Wittib, welche Sie in 
wenig tagen zu Gottorff erwarten, unter der hand sondiren 
wolten, wann Sie nur Ewere Königl: Mt: Meinung darüber 
wißen mochten. Unterdeßen ließen Jhre Hoch Fürstl: Durchl: 
gar gerne geschehen, im maßen Sie sich auch vorhin Freund 
Söhnlich erklehret, das vohrgeschlagene mittel wegen zoll 
Freyheit einiger Leinsath über die biß anhero genoßene, alß 
wodurch man etwa Brandenburg zugewinnen und zuappai- 
siren vermeinte.

3. Jn der Alternationssache remonstrirte der Herr Præ
sident, wie so gar unbillig es sey, daß das Fürstl: Hauß 
Hollstein alle Reichßonera tragen, dahingegen aber nicht 
fähig und teihlhafftig werden möchte, weder durch recht
lichen anspruch, noch gütliche Handlung, das, was andern 
Reichß Fürsten gebührete; vermeinete, daß es nöhtig seye 
mit den ersten eine außführliche deduction deßwegen zu- 
publiciren, wozu sich dann bey der Königl: Cantzeley zweif- 
felßfrey gute nachricht finden würde von alle dem, was von 
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Zeiten zu Zeiten darinnen passiret were, und wie weiter 
er es selbst für einigen Jahren, da Er mit dem Canzler 
von der Lippe dieser und der Hambürger Sachen wegen 
auff dem Reichßtage verschicket gewehsen, gebracht hette.

4to Die prætendireten Römer monathen betreffent, da 
were sein gnädigster Herr von der Meinung, daß, weil die
selbe nicht per majora, sondern per unanima schon einge- 
williget, Jhre Königl: Mt: und Hoch Fürstl: Durchl: sich da
von nicht woll würden entschlagen können.

Hierauf nun habe ich mich zu denen bey der Tonde- 
rischen Commission fürgewehsenen 5 streitigen Haubt Punc- 
ten gewendet, zu dem Ende die Land Carthe bey händen 
genommen und mich erbotten, einen Post nach dem andern 
fürzunehmen, und so kurtz immer möglich dem Herren Præ
sidenten von Jhrer Königl: Mt: gerechtsam informationis 
gratia, und damit Er seinem gnädigsten Herren bey bege
bender gelegenheit solches noch weiter, alß etwa schon von 
meiner Wenigkeit geschehen, hinterbringen könte, behuefige 
nachricht zugeben; alß aber derselbe einwante, wie nemlich 
ihme die behörige vollenkommene Wißenschafft von diesen 
streitigen Puncten nicht beywohnete; zwar hette er obiter 
davon eines und anderß gelehsen, iedoch aber zur genüege 
nicht gefaßet; dannenhero und nachdehm sein gnädigster 
Herr Jhme gesagt, daß ich eine conferenz deßhalber ver- 
langete, Er für nöhtig erachtet, seinen Sohn und Herren 
Dtr. Cramern, beyden Cammer Rähten, alß denen die Sachen 
woll bekant, andeuhten zulaßen, sich mit der Landt Carthe 
und andern documentis gefast zuhalten; und wiewohl Herr 
Dtr. Cramer mit 'einer brust kranckheit befallen, also daß 
er sich gleich itzo entschüldigen laßen, so wolte er doch 
dahingegen vermuhten, daß sein Sohn nicht weit sein würde, 
mit bitte, daß er bottschafft nach ihn senden und kommen 
laßen möchte; So selbst habe Jch solches zugestanden, und 
gleich darauff von der mir mitgegebenen Landt Carthe den 
anfang gemachet, in dehm ich nicht alleine statuiret, daß 
selbige correct seye, und von dem Jngenieur die Versicherung 
gegeben worden, daß Er dabey stehen und für leuhten von 
seiner profession, ia mit dem augenschein selbst behaubten 
wolte, daß alles, was er derogestalt auf dem Papier ent-
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worffen, sich im wercke selbst warhafftig außweisen solte; 
sondern ich habe auch solche gegen die Gottorffische ge
halten, aber darinnen eine mächtige differenz gefunden, so 
daß Sie wenig oder fast nichts mit einander über ein kom
men, geschweige daß es fast geschienen, ob were die Got
torffische von Jemand verfertiget, der keinen sonderlichen 
verstand davon gehabt. Diesem negst ist von mir der erste 
Punct, nemlich die Rittebüllische Waßerlöhsung und die da- 
hero von den Fürstl: praetendirende Communion fürgenom- 
men, und das im Jahr 1615 abgesprochene Vrteihl, alß der 
Fiirstl: fürnehmbstes fundament, warumb die Meel Tonde- 
rischen in der besagten Communion verbleiben sollen, exami- 
niret worden, worauff ich ferner diese Fragen formiret habe: 
Erstl: ob das Werck annoch in demselben Stande sey, wie 
es im vohrangeregten 1615 Jahr gewehsen. Für das an
dere, im fall es in einem andern standt gerahten, wie 
es warhafftig ist, ob alß dann solches nicht wieder in dem 
vohrigten gesetzet werden konte. Weilen sich dann nun so 
forth außfündig gemachet, daß es seither A° 1622 und 1623 
eine ganz andere gestalt, worauf man bey der pronunciation 
des urteihlß nicht einmahl gedacht, gewonnen, und daß es 
ohnmöglich nunmehr sey, die Sache wieder zu redressiren 
und in dem vohrigten stand zusetzen; alß habe hierauß sta- 
tuiret, daß unsere Commissarien nicht ungleich, sondern 
großes Recht hetten, in dehm Sie in ihren votis die Meel 
Tonderischen von der Communion mit den Alt Tunderischen 
und Gotteskogischen befreyeten, und solches umb so viel 
desto mehr, daß 1. Jhrer Hoch Fürstl: Durchl: Herren Va
ters Höchstlöbl: andenckens A° 1623, und zwar zu der zeit, 
alß dieselbe mit der Einteichung des Gotteskoges begriffen, 
außgegebener revers fürhanden, darinnen Sie sich unter an
dern verpflichtet, die Meel Tonderischen Ländereyen wegen 
des frischen und andern Waßers, so Jhnen durch diese Ein
teichung zuwachßen möchte, schadeloeß zuhalten; da doch 
2d0 das Contrariuin, und daß den armen Meel Tonderischen 
ein überauß großer Schaden auß dieser Einteichung ent
standen, klaer am Tage lieget; und 3. nicht zuleugnen ste
het, daß, wie schon gedacht, die in vohrbesagtem revers be- 
lobete abführung des Waßers anitzo ohnmöglich werckstellig 
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gemachet werden und geschehen kan, welche impossibilität 
dann (quod bene notandum) nicht won den Meel Tonderi- 
schen, sondern von den Fürstl: selbst verursachet, die denn 
auch 4. wegen der gewinnung eines so herlichen landes all
eine den Profit gezogen, dieße andere aber dahingegen da
von anders nichts alß Schaden leiden, ia so lange gelitten 
haben; geschweige daß 5. wieder aller societät und Cornmu- 
nions gebrauch und observanz ist, daß ein teihl für sich 
alleine ohne des andern vohrwißen, consens und genehmhal- 
tung etwas verendere, wie nach dieser Einteichung von den 
Fürstl: auf unterschiedene weyse einseitig den Meel Tonde- 
rischen zu höchsten præjuditz, unverwindtlichen nachteihl 
und Schaden geschehen; wie denn 6. über alles vohrbesagte 
dieße ratio alß eine von den fürnehmbsten, warumb die Meel 
Tonderischen sich mit Fueg auß der Communion begeben, 
mit hinzu kombt und in consideration billig gezogen werden 
muß, daß die Königl: Meel Tonderischen ihr binnen waßer 
durch ihren eigenen im Jahr 1608 wollerkaufften und bißan- 
hero unperturbiret gebrauchten Sielzug, Königeß oder Fiel- 
cken Siel genennet, verlaßen können, welches dann nach 
Kogß-und Spadelandesrecht die Meel Tonderischen von aller 
Communion befreyet; zugeschweigen, daß die Meel Tonderi
schen durch einem Mittelteich, so A° 1615 der Seeteich ge- 
wehsen, A° 1623 von den Gotteskogischen gantz separiret 
worden. Der Herr Præsident fiehl meiner Meinung anfangß 
bey und sagte, daß sich die angeführten umbstände und ra- 
tiones woll hören ließen, und daferne auf ihrer seithe hier
wieder nichtes erhebliches eingebracht werden könte, bliebe 
billig die regul wahr, worauf ich mich gründete, nemlich 
cessante causa, cessat etiam effectus. Alß aber hernach der 
Herr Cammer Rath hier wieder ein und andere dinge an- 
führete, daran etzliche von keiner sonderl: importanz waren, 
alß nemlich daß der Höchstseehligste Herr bey der Ein
teichung verhoffet, auf arth und weise, wie der reverss be
saget, die binnen waßer quit zuwerden, gestalt man dann 
auch dazu allen Fleiß getahn, ia keine müehe und unkosten 
gespahret etc:, und unter andern auch erwehnete, daß unser 
fürnehmbstes Argument mit der Meel Tonderischen selbst 
eigener verlaßung ihres binnen waßers, so nach Koeg und
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Spadelandes Rechten unß sonst zu statten kähme, nur auf 
einem schlechten grunde und Fueße, nemlich auf einen 6 
Jahr für dem A° 1615 abgesprochenem Vrteihl beschehenen 
kauff bestünde, in dehm die Vntertahnen solchen unter sich, 
ohne Consens und Einwilligung der obrigkeit geschloßen, 
welches von keinem bestande und krefften wehre, sintemahl 
die Vntertahnen von ihrem grund und bohden nichts 
veräußern könten noch möchten; wohinzu denn auch annoch 
dieses kähme, daß die Meel Tonderischen den besagten Wa- 
ßer und Sielzug, wie bereits gesagt, 6 Jahr für dem Vrteihl 
gehabt, welches iedoch aber von den auß Koegß Leuhten da
zumahl alß richtern nicht angesehen, sondern dieselbe einen 
wegh wie den andern zu der communion geurteihlet worden. 
2d0 Daß die Königl: Meel Tonderischen noch im Gotteskoeg 
bey 200 Demmet landes liegen hetten, so Sie bey der Com
munion erlanget, von welcher Sie sich anitzo separiren wol- 
ten; fiehl der Herr Præsident wieder etzlicher maßen auf 
andere gedancken und vermeinthe, daß diese beyden letzten 
rationes die Sache zimblich verenderten und ihme zweiffel 
verursachten; und ob zwar ich mir angelegen sein ließ, all 
diesem mit dienlicher gegenrehde zubegegnen, insonderheit 
so viel den offtgedachten kauff angehet, durch die mehr alß 
60 Jährigte, im loubuche gegründete ruhige possession, dar
wieder niehmahlß, weder von der ober noch unter obrigkeit, 
das geringste protestiret, ia nicht eins in all der zeit gean- 
cket worden wehre, mit was ich sonst noch weiter zu be- 
stürckung unßers rechten, so wohl bey diesen alß den an
dern einwürffe, anführen könte, so ich kürtze halber vohr- 
beygehe, so wolte doch der Herr Cammer Rath nicht ac- 
quiesciren, sondern blieb bey seiner Meinung, nicht allein 
dafür haltend, daß kein Herr schüldig, solch onus, alß die
ses sey, da nemlich das waßer auf Fürstl: grunde geführet 
und außgelaßen würde, wieder seinen Willen oder auch len- 
ger, alß Jhm beliebet, zu dulden, sondern gab auch für, daß 
solches zuhindern stünde den Meel Tonderischen nicht zu 
geringen Schaden, alß die hernach das baurenwaßer nir- 
gendß quit werden könten.

Nachdehm nun itz berührter Punct pro et contra zimb
lich weitleüfftig debattiret worden, ist man auch zu den
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übrigen vier streitigen Haubt Puncten, alß die austerbanck, 
gräntze, der 7 Kirchen visitationes und des Fürstl: baurens 
praetendirender Weydegerechtigkeit geschritten, da ich dann 
Ewrer Königl: Mt: wohlgegründetes gerechtsam nichts min
der, alß bey den vorhergehenden geschehen, außfürlich re- 
monstriret, und zuerweisen mir angelegen sein laßen. Nach- 
dehm nun itzberührter Punct pro et contra etc. post verba 
zuerweisen mir angelegen sein laßen, und zwar die auster
banck betreffende, da repetirte dasienige, so ich bereits vor
hin gegen Jhre Hoch Fürstl: Durchl: guten teihlß erwehnet 
hatte, daß niemand, welcher nur die Situation der auster
banck, die Huntkie genant, in augenschein genommen (aller
maßen Jch es alsoforth mit der Landt Carthe bewiese), 
würde negiren können, daß ia dieselbe Ewrer Königl: Mt: 
unstreitig zukähme, weil Sie zunegst an dero Stroem Ly- 
stertieffe, wovon die Austers ihr nutriment auch ohnzweiffentl: 
hetten und überdieß weit neher an die Peninsul Lyst, alß 
an Jordsand belegen, angesehn der vohrbesagte Stroem 
Lystertieffe, so Ewrer Königl: Mt: alleine zustünde, dazwi
schen were. Jch deducirete ferner die bey der gräntzschei- 
dung begangene nullitäten, welche weder nach den Lou- 
oder andere rechten gültig sein könten, in dem die Herren 
Fürstl: beambten und Deputirte in allen einseihtig verfahren, 
wie ex protocollo und des Herren Blütingß interrogatorijs, 
sambt der von Obristl: Waßenberg beschehenen beantwortung 
zu tage lege und zuvernehmen wehre:

1. Daß die Fürstl: vntertahnen alleine der gräntzschei- 
dung halber zwischen Lyst und Sild geschworen.

2. Selbst die Steine dahin gebracht.
3. Ein Tingßwinde einseitig erworben und
4. Darauf die Pfähle niedergesetzet, ungeachtet der rech

ten vhralten gräntze des Cremper Teichß, wobey die 
Steine noch biß diese Stunde zusehen weren; der 
Nähme es auch selbst mitführete, in dehm der orth 
Schielkleff, oder zu teutsch: Scheideklufft, genennet 
würde.

Den dritten passum behaubtete Jch auß den Copen- 
hagischen A° 1658 errichteten Haubtrecess, worinnen des 
Ambts und Stiflfts Ripen Jura in ecclesiasticis völlig reser-
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viret worden, und dannenhero die visitationes bey den strei
tigen obbenanten Sieben kirchen nach wie vohr den bischoff 
zu Ripen verblieben wehren; bevohr auß auch, da Ewere 
Königl: Maytt: dazumahl Jhre Hoch Fürstl: Durchl: souve- 
rainitet über daß Schleßwigische zugestanden, nicht aber über 
das, was immediate zum Reiche gehöhrete, gleich diese ietz- 
berührte visitationes der 7 kirchen, so dem bischofe von Ri
pen, besage des inA° 1576 errichteten Coldischen abschiedes 
und darauf erfolgeten Chur Fürstl: Sachßischen laudi zu
kommen tähten, nnd wovon man sich nicht abgeben könte. 
Den 4ten und letzten aber, nemlich des bauren praetension, 
ex eo fundamento, daß dem bauren seine gerühmete 80 Jäh
rige possessio, so lange Er nicht justum titulum beybrächte, 
nichts helffen noch zustatten kommen möchte. Die Herren 
Fürstl:, insonderheit der Herr Cammer Rath Kiehlman, da 
er auß der Landt Carthe die Situation der Austerbanck inne 
ward und vernahm, daß ich nicht alleine mein fundament 
auf dem negstbeygelegenen, Ewrer Königl: Mt: zustündigen 
Stroem, die Lystertieffe genant (auß welchen auch die au- 
sters ohnzweiffentl: Jhr nutriment haben), so wohl alß die 
Peninsul List selbst setzte, sondern auch Jhnen zu gemühte 
führete, wie ungewiß Sie in ihren eigenen fundament bißan- 
hero gewehsen, in dem Sie ihr recht in den vohngten Jahren 
von Widingharret her behaubten wollen, und alß solches 
nicht angehen können, weilen selbiges landt bey anderthalb 
meihlen von der austerbanck belegen, nunmehro changiret 
und Jordsandt, alß eine Jnsul, da es doch nur ein von Wa- 
ßer zusammen geführter Sand, im spähten Herbst und Win
ter auch mit demselben Eliment meist überschwemmet, ia das 
noch mehr der vohrbesagte Stroem Lystertieffe zwischen der 
austerbanck und diesem ohrte wehre, erwehlet hetten; wüste 
nichts Haubtsachliches hierwieder einzuwenden, alß alleine 
dieses, daß er den mehrbesagten Stroem, daß nemlich der
selbe Ewrer Königl: Mt: alleine, biß an den in der Landt 
Carthe angemerckten ohrte zukähme, einigermaßen im zweiffel 
ziehen, und fast dafür halten wolte, daß der halbe Stroem 
nur Ewrer Königl: Mt: zugerechnet werden müste, welches 
Er dann durch die baacken, so durch die Fürstl: von Husum 
an biß weit über den orth quiestionis, den Schiffern zur
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nachricht, gesetzet worden, und für ein signum jurisdictionis 
zuhalten wehre; Jtem den zu Höyer von den ein- und auß- 
gehenden Schiffen nehmender zoll zubehaubten vermeinete. 
Bey der gräntze, und daß die Pfähle, so wie ietz befindlich 
gesetzt, fundirete Er sich teihlß darauf, daß die gräntzschei- 
dung auf vorhero beschehener Eydtlichen beschwerung von 
beyden seihten derogestalt beliebet worden, teihlß daß die
selben schon drey Jahr gestanden, teihlß das Camperteich 
und Scheel klufft nicht für die rechte Scheide könte gehalten 
werden, weil mit lebendigen zeügen zubeweisen stünde, daß 
der Fürstl: Vntertahnen Vieh von Silt biß nach Ilolloh, alwo 
anitzo die Pfähle gesetzet, wehre geweidet worden. Er zohe 
auch noch ferner hierbeyan, wie derselbe orth quæstionis 
weder von importantz, große und bonität seye, und dannen- 
hero nicht absehen könte, warumb Wir unsers teihlß den
selben eben in so großen streith zögen; es were dann, daß 
Wir damit unser absehen auf die streitige austerbanck rich
teten. Jch replicirete hierauf und invertirte dieses letzte 
auf Sie selbst, daß nemlichWir nicht anders schließen kön- 
ten, den daß man ihrerseits mit den Pfahlen von der Vhr- 
alten rechten gräntze deßhalber so weit herein gangen, umb 
dadurch der offtbesagten austerbanck neher zusein, und 
darnegst den orth, wo die meiste Strandung zugeschehen 
pfleget, zubehaubten; im übrigen remonstrirte Jch dem Her
ren Præsidenten und Cammer Rath nochmahlß, wie schon 
gedacht, die begangene nullitäten und unförmliche verfah- 
rung bey der von Jhnen einseitig gemachten gräntszcheidung. 
Jn den übrigen beyden Puncten, die visitationes der Kirchen 
und des bauren weidejprætension, anreichende, verblieb 
wohlbesagter Herr Cammer Rath bey dem Copenhagischen 
Recess von A° 1658 und denen bey gedachten Haußman be- 
findtlichen documenten, sambt 80 Jähriger possession, gleich 
wie ich aber das Contrarium erwieß auß seinem ersten fun
dament, und zwar auß ietzt nachfolgenden Wohrten des be
sagten recessus: Mit diesem außtrücklichen reservat, 
daß den ämbtern oder lehen Ripen, Meel Tondern 
und Coldingen, sambt den zue den Riper Capittul 
gehöhrigen gühtern, durch dieße hoheit Cession 
kein vorfang oder præjuditz zuegefüget; Jtem fer-
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ner besondern das Reich viel mehl’ in seinem be- 
zirck bey deren Geist- und Weldtlichen Jurisdic
tion zue Lande und Waßer unperturbiret und un- 
molestiret nach wie vohr, und die Reichßgräntzen 
in ihren Vhralten limitibus und Scheiden auf 
allen seithen unverenderlich gelaßen werden. 
Also vermeinete auch, daß des bauren angerühmbte 80 Jäh
rige possessio (welche doch zweififelßfrey non semper quieta 
würde gewehsen, sondern derselbe darinnen vermuthlich zum 
offtern turbiret worden sein) ohne beybringung des schon 
erwehnten Justi tituli, woher es rühre, und wie er dazu 
kommen, Jhme wenig würde nützen können. Jedoch were 
meines geringen ermeßens nach dieses eins von den leich
testen Puncten, welcher durch eine außtauschung müglich 
bald gehoben werden konte, wann nur das übrige nebenst 
den unkosten, so die Herren Fürstl: den Meel Tonderischen 
auf die Helffte zuerkandt, seine richtigkeit und Endschafft 
erreichet hette, allermaßen dann eben das letzte, nemlich die 
Vnkosten, von nicht weniger considération wehren, und man 
dießeits gar nicht absehen konte, auß was fundament die 
Meel Tonderischen die Helffte der besagten Vnkosten tragen 
solten, da es bekant, daß dieße nur 3400 demmet, und dar 
gegen die Fürstl: 33000 nnd noch über dieß auf die Com
mission so hoch selbst urgiret hetten, ia noch dazu Kläger 
wehren. Vber welche Materia, so wohl was bey dem Op- 
man zu consideriren gewehsen, und sonst die Sache in ei
nem und andern concerniret, seind nicht alleine außführliche 
desbatten, beydes von meiner und ihrer seihte, geschehen, 
sondern ich habe auch für mich, doch allemahl protestando, 
daß es nicht auß befehlig, alß vielmehr auß meiner eigenen 
Phantasey herrührte, erwehnung getahn, ob es nicht beßer, 
daß dieße differenzien zwischen der Herrschafft selbst, sonder 
daß man einiger frembden decision gebrauchte, gehoben, und 
durch beyderseits dazu deputirte vornehme Ministros, ent
weder in Copenhagen oder an einem andern beliebigem ohrte, 
da Sie bey einander kommen könten, abgetahn werden möch
ten; gestalt ich dann auch Jhre Hoch Fürstl; Durchl: hier
von nicht unabgeneigt, sondern daß Sie sehr dazu inclinirten, 
befunden; hiehlte auch meines wenigen Ermeßens nach ge-
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wiß dafür, man konte endlich noch wohl auß den Sachen 
kommen, wenn nur alle passiones bey seihte gesetzet, 
ieder Punct mit gesunder Vernunfft nach deßen warhafften 
Beschaffenheit angesehen, und da ie eine oder andere zweiffel- 
hafftigkeit sich ereignete, zulengliche Mittel, umb selbige 
auß dem Wege zuräumen, gebrauchet wurden; welches der 
Herr Præsident nicht alleine approbirte mit beygefügeten 
Hochbeteürlichen contestationibus, beydes von Jhrer Hoch 
Fürstl: Durchl: großer begierde zu hinlegung all solcher 
differenzien, und daß er für seine Persohn nichtes liebers 
sehen und wünschen möchte; zu dem Ende auch an seinem 
sorgfältigen Fleiß, müehe und arbeit nichtes erwinden laßen 
wolte, sondern mich auch fragete, ob ich keine Vollmacht 
oder sonst in meiner Jnstruction hette, einige Vohrschläge 
zutuhn. Weilen aber mir von dergleichen nichtes commit- 
tiret worden, und ich defectum mandati vohrschützen müste, 
immittelst aber gleichwoll nicht unterließ discursus gratia 
zugedencken, insonderheit der beyden Posten, die Waßer- 
löhsung mit der Communion und darnegst die austerbanck. 
dafür haltend, daß dieße unstreitig Ewrer Königl: Mt: zu- 
kähme, und daß mit iener es in dem stande, wie es itzunder 
wehre, da nemlich die unsrigen sich von der Communion 
mit allen Fueg und billigkeit abgetahn, gelaßen, und dahin
gegen dererselben prætendirender und auf 80000 Rthlr. seiter 
der Fürstl: Einteichung von A° 1622 bißhieher sich erstre
ckender Schade, mit dehme, so die Höyerischen, wegen 
übelen Unterhaltung-dero Parth am Seeteiche, Jhnen zuge- 
füget, quitiret und derogestalt gegen einander compensiret 
werden müste. Alß brachte wohlbesagter Herr Præsident 
entlieh dieses ins mittel, ob nicht auf einen gewißen Tagh 
und zeit von beyden seihten zugleich Vohrschläge, wie und 
welcher gestalt etwa ein iedes teihl vermeinte, daß die offt- 
berührte 5 streitigen Puncta am fügligsten zuheben stünden, 
gescheen, und bey der am negstkünfftigen 9 octobris abge
henden Post depechiret werden könten. Jm fall es nun ge
troffen und beyderseits Hoher Herren Principalen zur ver- 
gnüegligkeit gereichen würde, hette es billig dabey sein ver
bleiben, wo nicht, und daß noch eines oder anderß im wege 
stünde, alß dann konten strax darauf von beyden teihlen
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einige vornehme Ministri, die zur Eintracht und keiner weit- 
leüfftigkeit inclinirten, an einem gewißen ohrt (da Er dann 
Coldingen fürschlug, alß von dar ab, wann es nöhtig, der 
aller- und Höchstgeehrten Herrschafft guth befinden leicht 
und in weniger zeit einzuhohlen wehre) mit genuegsamer 
Vollmacht zusammenkommen und vollendß abtuehn, was 
durch die besagte Vohrschläge seine richtigkeit nicht er
langet hette; und da ie über alles verhoffen dieser zwegk 
nicht zuerreichen stunde, alß dann hetten Sie sich mit ein
ander über einen Opman zuvergleichen. Wie nun so be
schaffenen Sachen nach Jch hierbey weiter nichts tuehn 
könte, alß mich zu alleruntertähnigster relation anheischig 
zumachen, daferne anders Jhre Hoch Fürstl: Durchl: bey 
ietz besagten Vohrschläge verblieben, mit angeheffteter 
bitte, mir, wo müglich noch für der Mittagßmahlzeit davon 
ouverture zugeben, und zugleich bey Jhrer Hoch Fürstl: 
Durchl: umb die beantwohrtung derer von mir Jhr überge
benen Handtbrieflein, sambt meiner gnädigsten Erlaßung ge- 
ziehmende anzuhalten. Alß nahmen hierauf, da die Glocke 
auf den schlag 11 war, und Wir biß in die 4te stunde mit 
dieser Conferenz zugebracht hatten, der Herr Præsident und 
Cammer Rath ihren abschied und verfügeten sich so forth 
zu Jhrer Hoch Fürstl: Durchl:, die etwa nach einer kleinen 
halben stunde Verlauff mich zur Taffell fordern ließen, für 
dem Niedersetzen aber mir selbst andeuteten, wie Sie von 
dero Præsidenten gar woll eingenommen, was unter unß in 
einem und andern passiret, insonderheit auch den Vohr- 
schlag, so derselbige getahn, welcher Jhr sehr woll gefiehle, 
und dannenhero gerne sehen, daß ich mir deßen befohrde- 
rung angelegen sein laßen; dabey auch Ewere Königl. Mt: 
ihrenthalber versichern wolte von dero bereitwilligkeit zu 
erweisung alles Söhnlichen gehorsambs und schüldiger Ob
servanz.

Den 15 nach der Predigt ließ sich der Herr Cammer 
Rath bey mir anmelden, und nachdehm derselbe bald darauf 
sich einfand, hinterbrachte Er mir im Nahmen seiner Hoch 
Fürstl: Durchl: eben daßelbe, was Sie mir den vorigten Tagh 
selbst gesaget wegen des Herren Præsidentens Vohrschlagh,
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mit begehren, solchen Ewrer Königl: Mt: bestermaßen für- 
zutragen und deroselben Erklehrung, ob Sie es auch für 
genehm halten, zu befördern; gedachte auch fernerweit, daß sein 
Gnädigster Herr auf die empfangene Handtbrieflein wieder 
antworten, immittelst aber nicht hoffen wolte, daß ich so 
sehr eilen würde. Und wie ich auß seinen übrigen discur- 
sen vernahm, daß er allermeist auf die beyden ersten Haubt 
Puncten, der Waßerlöhsung und Austerbanck, bestand, und 
vermeinete, daß es eben die ienigen wehren, so die gröste 
Schwürigkeit bißhero verursachet hetten, und worauf zweif- 
felsohne noch anitzo große reflexion gemachet würde, So 
selbst kunte nicht unterlaßen, Jhme nochmahlß zu remon- 
striren, wie dero vermeintes Recht auf einem so gar schwa
chen gründe und Fuße bestünde, befürchtende, daß daferne 
Sie bey der gefasten Meinung beharreten, so würden Jhre 
Vohrschläge zur gütlichen Hinlegung nicht sonderl: ange
nehm fallen. Diesem nach bähte, solches alles woll zucon- 
sideriren und das heilsambste, welches zu den fürhabenden 
zwegk dienen könte, zuerwehlen; worauff Er, der Herr 
Cammer Rath, beydes für sich und im Nahmen seines Va
ters (weil Sie begriffen, den folgenden morgen zeitig auf 
eine Commission im ambte Trittau zuverreißen), abschiedt 
nahm.

£ Gegen abend, ein wenig vohr der mahlzeit, hielt ich 
umb meine Erlaßung abermahl an, da dann Jhre Hoch 
Fürstl: Durchl: versprochen, den folgenden Tag gewiß zu
schreiben. So auch am Montage, war der 16, zu wercke 
gerichtet ward, also daß dieselbe mir für der abendmahlzeit, 
die Prinzeßin aber erst darnach dero Handtbriefflein zu- 
stelleten und meine depeche gaben, mit weiterem gnädigsten 
ansinnen, die bekante recommendationes und grüße, so wohl 
bey Ew: Königl: Mt: Mt: alß beyderseyts Königl: Hochten und 
den Königl: Prinzeßinnen bestermaßen abzustatten, so auch 
die Fürstl: Fraw Wittibe, beyde Freülin und Jhre Durchl: 
der Bischoff mir aufftrugen. Welches dann nebst gezieh- 
mender anrühmung der großen Ehre, Gnade und fast über- 
flüßigen Civilité, die in respect von Ewrer Königl: Mt: Jhre 
Hoch Fürstl. Durchl: mir unwürdigst zeit meiner anwehsen-
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heit zu Gottorff zuerweisen beliebet, dießer meiner aller- 
untertäbnigsten relation ich gehorsambst beyfügen, und im 
übrigen Ewrer Königl: Mt: meine Wenigkeit zu beharrender 
Königl: Hochschatzbahren Gnade alleruntertähnigst emphelen 
sollen, in tieffester Demuth verbleibend,

Ew: Königl: Maytt:
Coppenhagen d. 28 Augusti

A° 1669.




